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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1971 Ausgegeben am 1. Juni 1971 12. Stück 

1.4.. Verordnung: Verwaitungsabgabcn, Kommissionsgebübren, Oberwachungsgcbühren und Amtstaxen1 Anderung. 

14. 2. Tarifpost 68 hat zu lauten: 

Verordnung der Wiener Landesregierung „Bescheinigung der rechtswirksamen Anmel
vom 1. Juni 1971, mit der die Verordnung; durug emer Veramtalt.,,ng nach dem Veranstal
der Wiener Landesregierung über die Ver- ; tungs.gesetz 
waltungsabgaben, Kommissionsgebühren, j a) für einen Tag bei einem fassullJgs-
Oberwadtungsgehühren und Amtstaxen '. raum 

geändert wird ; J. bis 500 Personen ............. . 

Auf Grund des § 2 des Gesetzes vom 21. De
zemlber 1925, LGBI. für Wien Nr. 50, über die 
Festsetzung des Au•maßcs von. Verwaltungs-! 
xbgaben im Bereich des Landes und der 1 

Gemeinde Wien und die Einhebung von Amts· 
taxen im V .erfahren nach <len Wiener Landes
und Gemeirud„bgabegesetzen in der Fa"'ung der 
Gesetze LGBI. für Wien Nr. 2/1946, 3/1948, 
14/1950, 9/1957, 10/1968 und 13/1971 sowie auf 
Grund des § 3 des Oberwachungogebührengeset
zes, BGBL Nr. 214/1964, im Zusammenhalt mit 
§ 77 Abs. 2 und 3 des Allgemeinen V ervrahungs
verfahremgesetzes 1950, BGJll Nr. 172, wird 
veroiidnet: 

2. über 500 Personen .. „ ..... „ . 

b) für mehr :ds einen T :!ß, jedoch 
hödistens für sedis Monate, bei 
einem Fassungsraum 

L bis 500 Personen ............ . 

2. üher 500 Personen ........ . 

c) für mehr als sechs Monate, jedoch 
höchstens für ein Jahr, sowie für 
jedes ·angefangene weitere Jahr bei 
einem Fassunigsra.um 

8 s, 
25 s, 

16 s, 
SOS, 

1. bis 500 Personen . . . . . . . . . . . . . 32 S, 
2. über 500 Personen „ „ „ „ „ „ 160 S. 

Für die Bescheinigung der Anzeige d,,,, Bestellung 
Artikel I eines GC'Schäftsführers sowie für den Wechsel 

. . eines Veranstaltern g:elten die halben Sätze dieser 
§ 10 der Vero~dnung der W1en,er bn.desreg1e- Tarifpost. Läßt sich die Berech~gsdauer aus 

rung vorn 2. Apnl 1%8, LGBl. fur Wien Nr. 11, 1 der Anmeldung (Anzeige) nicht e°"nehrnen. ist 
hat zu ·entfallen. : eine immerwährende Nutzung 4rn Sinne des 

i Bewertungsgesetzes 1955, höchstens jedoch eine 
Artikel II j Berechti{;u~u'" von 18 J;rhren, anzuneh-

Der zur Verondnrun~ der Wien.er Landesregie- ! men. 
0 

rung vom 2. April 1968, LGBL für Wien Nr. 11, 
gehörige Tanif l über das Ausmaß der Verwal
tungsabgaben in den Angclegenheiten der Wie- , 
ner Land-es- und ·GemeJndeverwaltung wird wie 
folgt geändert: 

3. Tarifpost 69 hat zu lauten: 

„Feststellung der .Ei,gnung einer Veranstal
tungsstätte bei einem Fassunesr.aum 

a) bis 100 Personen 60 S, 
1. Tarifpost 28 hat zu lauuen: b b ) · is 300 Personen . . . . . . . . . . . . . . . 180 S, 
„Bewilligung von Ausn.ahmen von Verkehrs- , c) bi, 500 Personen . . . . . . . . . . . . . . 360 S, 

geboten oder -verboten : d) · b 500 p 720 S 1 w er ersonen . . . . . . . . . . . . 
a) für einmalige Straßerubenüt:zung . . 32 S, 1 F„ V 1 „ d' . _L G'. . 

1 ur eransta tungsstatten, 1e s1u1 zur anze 1n1 
b) fur molmnalige Straßerubenünzung \ Freien befinden, gelten die halben Sätze dieser 

JC angefangenen Monat · · · · · · · · · · 65 S. , Tarifpost. Bei Feststellung der Zulässigkeit der 
Für Ausna.hmehewiHägungen an körperbehin- : i\nderung .ci.Jler geeigneten V eranstaltungsstättie 
derte Personen beträgt die nacli lit. b zu entrich- ' gilt die Hälfte, befindet sich die Veranstaltungs
tende Verwa1tun.gs.a.bga.be je angefangenem ' stätte '.llber zur Gänze lm Freien, ein Viertel der 
Momit 10 S." i Sätze dieser ·rarifpost.'" 
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